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Die Zentral-KODA hat auf Ihrer Sonder-
sitzung am 29. September 2010 die Vor-
lage der Arbeitsgruppe „Grundordnung“ 
der PWK des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands besprochen und eine Stel-
lungnahme dazu abgegeben. Ein zu-
sätzlicher ausführlicher Bericht findet 
sich auf der Homepage der Mitarbeiter-
seite der Zentral-KODA unter 
www.zentralkoda.de.  
 
Die Zentral-KODA beschloss ohne Ge-
genstimmen folgende Vorlage für die 
Anhörung zur Novellierungsvorlage der 
Grundordnung:  
 
Zur Änderung von Art. 2 Grundordnung: 
Die Zentral-KODA hat gegen die von der 
Arbeitsgruppe vorgeschlagene Ände-
rung des Art. 2 Grundordnung keine Be-
denken. 
Sie bittet jedoch die Bischöfe um Prü-
fung der Frage, ob kirchenrechtlich und 
/oder staatskirchenrechtlich die Möglich-
keit besteht, die sonstigen kirchlichen 
Rechtsträger im Sinne des Art. 2 Absatz 
2 Grundordnung neuer Fassung zur 
Übernahme der Grundordnung zu ver-
pflichten. 
 
Zur Änderung von Art. 7 Grundordnung: 
Die Zentral-KODA schließt sich dem 
Votum der Mehrheit der Arbeitsgruppe 
der Personalwesenkommission an: Eine 
Änderung des Art. 7 Grundordnung wird 
derzeit abgelehnt. 
 
 
 
 

 
Damit zeigte die Zentral-KODA als 
Ganze, dass sie sowohl auf der Mitar-
beiter- wie auf der Dienstgeberseite 
hinter dem Dritten Weg steht. 
 
Zum Hintergrund:  
 
Die AG Grundordnung hat – nach Be-
kanntwerden des Urteils des päpstli-
chen Delegationsgerichts vom 
31.3.2010 und gemäß einem Auftrag 
der Deutschen Bischofskonferenz – 
eine Vorlage für eine Novellierung der 
Grundordnung erstellt. 
Es wurde dabei eine Änderung des Art. 
2, 2, GrO vorgeschlagen, mit der eine 
klare Rechtsfolgenregelung benannt 
wird für alle die Einrichtungen, die kei-
ne öffentlichen juristischen Personen 
des kanonischen Rechts sind und die 
GrO nicht für sich anwenden (wollen). 
In diesem Fall gilt dort vollständig 
staatliches Arbeitsrecht.  
Weiterhin wurde ein Vorschlag für eine 
Öffnung des Art. 7 Grundordnung vor-
gelegt, mit dem auch der Zweite Weg 
bzw. eine einzelvertragliche Bezug-
nahme auf einen einschlägigen Tarif-
vertrag ermöglicht werden sollte. Die-
ser Vorschlag war aber bereits inner-
halb der Arbeitsgruppe nur ein Minder-
heitenvotum. 
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Zentral- KODA Mitarbeiterseite 
Georg Grädler, Sprecher der Mitarbeiterseite 
E-Mail: geschaeftsstelle-mas@zentralkoda.de 
 
Heidelberg,          den 4.10.2010 
 
Ausführlicher Bericht aus der Sondersitzung der Zentral-KODA zur Anhörung zur 
Änderung der Grundordnung des kirchlichen Dienstes (GrO) (vgl. Zentral-KODA 
Organ 55) 
 
Die Zentral-KODA hatte eigens eine Sondersitzung einberufen um die Anhörungsvorlage des 
Verbandes der Diözesen zu beraten. 
 
Zunächst wurde die beabsichtigte Änderung in Art. 2 der Grundordnung beraten. 
Eine beabsichtigte Klarstellung hinsichtlich der Folgen einer Nichtanwendung der 
Grundordnung wurde überwiegend für sinnvoll und gut gehalten. 
Allerdings wurde von Mitarbeiterseite darauf hingewiesen, dass es ganz aktuell eine 
Entscheidung der  Päpstlichen Kommission für Gesetzestexte in Rom (PCLT) zum Erlass 
einer eigenen AK-Ordnung für die Diözese Augsburg gebe. Diese könne dazu führen, dass 
man das Urteil des Sondergerichts der Signatur in einem neuen Lichte sehen müsste. 
Nicht zuletzt auch im Hinblick darauf könne es auch sinnvoll sein, vor deren eingehender 
Prüfung keine Änderung der GrO vorzunehmen. 
 
Im Hinblick auf die beabsichtigte Änderung in Art. 7 wurde darauf hingewiesen, dass diese in 
keinem ursächlichen Zusammenhang mit dem Urteil des Sondergerichts stehe. 
Zudem wurden von allen Seiten Fragen und Argumente aufgeworfen die näher untersucht 
werden müssten, ehe man eine solch weitreichende Änderung ins Auge fassen sollte. 
Zahlreiche Punkte, die mindestens derzeit gegen eine Änderung des Art. 7 sprechen, 
wurden vorgetragen. (Zwischenzeitlich legte die Mitarbeiterseite eine Sammlung von 
Argumenten gegen eine Öffnung des Art. 7 vor, die ebenfalls auf der Homepage 
veröffentlicht sind.) 
Keiner der Anwesenden sprach sich für eine Öffnung des Art. 7 aus. 
 
Schließlich wurde der nachfolgend abgedruckte Beschluss gefasst: 
 Beschluss der Zentral-KODA vom 29.09.2010 zur diskutierten Vorlage zur  
Änderung der Grundordnung: 
Ohne Gegenstimmen fasst die Zentral-KODA die nachfolgenden Beschlüsse: 

1) Zur Änderung von Art. 2 Grundordnung: 
Die Zentral-KODA hat gegen die von der Arbeitsgruppe vorgeschlagene 
Änderung des Art. 2 Grundordnung keine Bedenken. 
Sie bittet jedoch die Bischöfe um Prüfung der Frage, ob kirchenrechtlich und / 
oder staatskirchenrechtlich die Möglichkeit besteht, die sonstigen kirchlichen 
Rechtsträger im Sinne des Art. 2 Absatz 2 Grundordnung neuer Fassung zur 
Übernahme der Grundordnung zu verpflichten. 

 
2) Zur Änderung von Art. 7 Grundordnung: 

  Die Zentral-KODA schließt sich dem Votum der Mehrheit der Arbeitsgruppe 
 der Personalwesenkommission an: Eine Änderung des Art. 7 Grundordnung  
 wird derzeit abgelehnt. 
 
So weit ein kurzer Bericht aus der Zentral-KODA  
 
 
Georg Grädler 
Sprecher der Mitarbeiterseite der Zentral-KODA  
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Mainz,          1.10.2010 
 
 
Argumentationssammlung der Mitarbeiterseite der Zentral-KODA zur beabsich-
tigten Änderung der Grundordnung des kirchlichen Dienstes 
 
 
 
Die Mitarbeiterseite der Zentral-KODA hält eine Änderung des Art. 2 GrO im 
Sinne einer Präzisierung für richtig, könnte sich sogar eine Präzisierung in dem 
Sinne vorstellen, dass die Bischöfe auch den Anspruch erheben für Träger die 
bisher „gehalten“ sind eine Verpflichtung auszusprechen. Die Mitarbeiterseite 
der Zentral-KODA hält eine Öffnung des Art.7 GrO einerseits für nicht notwen-
dig und die Forderungen zur Änderung für unbegründet und andererseits für 
schädlich für den Erhalt des eigenständigen Dritten Weges der Kirchen. Wenn 
und solange es einen Dritten Weg der Kirchen gibt, muss dies der ausschließ-
liche Weg zur Festlegung von Arbeitsvertragsrecht sein. 
Zusätzlich zu den bereits im Anhörungsentwurf genannten Argumenten geben 
wir gegen eine Öffnung des Art. 7 GrO  zu bedenken: 
 

I. Aus staatlich-rechtlicher Sicht 
1. Der sogenannte Erste Weg ist im Arbeitsrecht nichts anderes als vom Arbeit-

geber diktiertes (=AGB-) Recht mit den sich daraus ergebenden Kontrollrisi-
ken durch  staatliche Gerichte.  

2. Mit der Zulassung weiterer Möglichkeiten neben dem Dritten Weg wird mit 
höchster Wahrscheinlichkeit in den Fällen arbeitsrechtlicher Beziehungen eine 
generelle Abwehr des Tarif- und Arbeitskampfrechts nicht mehr möglich sein.  

3. Für die Kirche besteht als echte Alternative nur das "weltliche" Arbeitsrecht als 
Ganzes oder der Dritte Weg.  

4. Der Dritte Weg entnimmt seine Geltungsrechtfertigung mit seinen nicht weni-
gen Besonderheiten dem kirchlichen Selbstverwaltungsrecht. Eine derartige 
(zumindest Teil-)Privilegierung kann eine Öffnung iSd Art. 7 nicht "überleben". 
Wenn Kirche auf eine für sie und ihre kirchlichen Aktivitäten insgesamt maß-
gebliche eigenständige Gestaltung der Arbeitsrechtsbeziehungen verzichtet, 
könnte man auf die Idee kommen, den Dritten Weg nur als eine von mehreren 
Möglichkeiten, in denen Kirche arbeitsrechtlich in der Welt wirken kann, zu se-
hen und damit als nicht mehr zu schützende Ausprägung kirchlicher Selbst-
verwaltung zu verstehen. Wer zum Ausdruck bringt, ich kann so, aber ich kann 
auch anders nach Jedermann-Recht, kann nicht mehr begründen, warum sein 
"So-Handeln" als zu schützende kirchliche Besonderheit Teil "der" Kirchenau-
tonomie sein sollte.  

5. Eine Änderung des Art. 7 birgt mehr Gefahren als Chancen, so dass mehr die 
Stärkung des 3. Weges erforderlich ist. Ein Ausscheren aus dem System oder 
eine Verwässerung des kirchlichen Systems hat zur Folge, dass die gesell-
schaftliche Anerkennung im Laufe der Zeit versagt bleiben wird; so dass das 
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System nicht mehr nach § 319 BGB, sondern nach § 305 BGB bewertet wer-
den könnte, weil die kirchlichen Regelungen dann § 2 Nachweisgesetz wider-
sprechen. 

6. Die Risiken sind nicht dadurch zu minimieren, dass man die Opt-Out-
Regularien "demokratisiert". Die vor den staatlichen Gerichten entscheidende 
Frage lautet: "Was hat die hierfür zuständige Amtskirche als ihren kirchenei-
genen Weg festgelegt?" und "Ist hier überhaupt ein eigener im Gesamtrechts-
system hinnehmbarer Weg der Gestaltung von Arbeitsrechtsbeziehungen 
festgelegt worden?".  

 
II. Aus kirchenrechtlicher Sicht 
7. Der Zweite Weg wird in der „Erklärung der deutschen Bischöfe zum kirchli-

chen Dienst“ als nicht kirchengemäß für den Kirchenbereich angesehen Eine 
Zulassung des Zweiten Weges bringt die deutschen Bischöfe in eine Begrün-
dungspflicht. Gleichzeitig ist eine Neuformulierung der Erklärung der deut-
schen Bischöfe mit nicht absehbaren Konsequenzen erforderlich. 

8. Zu fragen ist v.a., wie die Zulassung des Zweiten Weges sich auf den Begriff 
der  Dienstgemeinschaft auswirkt, ob dieser dann noch die bisherige grund-
sätzliche Bedeutung beibehalten kann oder neu zu formulieren ist. 

9. Wenn der Begriff „Dienstgemeinschaft“ so behandelt wird, dass über seine 
Bedeutung in der zukünftigen Grundordnung diskutiert wird, wird das Para-
digma der Dienstgemeinschaft aufgegeben mit unabsehbaren Folgen.  

10. Das Urteil des Delegationsgerichts erfordert keine Änderung von Art. 7,3 GrO. 
11. Die Jurisdiktion des Diözesanbischofs entfällt beim 2. Weg weitgehend. 

 
III. Aus allgemein-politischen Erwägungen 
12. Der Dritte Weg ermöglicht eine praktikable kirchenspezifische Arbeitsrechts-

findung. Er stellt ein Verfahrenssystem dar, das bewusst im Gegensatz zum 
Ersten Weg und v.a. zum Zweiten Weg erlassen wurde. Die Aufgabe des Drit-
ten Weges wie auch nur die teilweise Abwendung vom Dritten Weg würde zu 
einer Begründungspflicht führen, die ggf. weitreichende Konsequenzen für das 
gesamte kirchliche Arbeitsrecht hat. Aus diesem Grund ist der Dritte Weg un-
bedingt weiterhin schützenswert. 

13. Probleme entstehen bei der Wahl des Zweiten Weges und ggf. dann bei Ver-
lassen des Zweiten Weges und Rückkehr zum Dritten Weg: ist dies so einfach 
möglich? Kann der Wechsel problemlos gemacht werden, je wie der Dienst-
geber es gerade will? Ist die Kirchlichkeit etwas „Beliebiges“? 

14. Die Instrumente 1. oder 2. Weg als Problembewältigung sind ein Trugschluss. 
Auch auf diesen Wegen sind die Probleme nicht einfach lösbar, da es bei Ar-
beitsvertragsfragen immer unterschiedliche Interessen gibt mit Spannungen, 
die gelöst werden müssen. Der Arbeitskampf führt zu einem erheblich größe-
ren Konflikt, der jedoch dem Wesen der Kirche nicht entspricht.  

15. Die Veränderung von Art. 7 auf Druck einiger weniger kirchlicher Einrichtun-
gen führt zur unzulässigen Instrumentalisierung der Bischöfe im Arbeitsver-
tragsrecht. . 

16. Durch die Preisgabe des Dritten Weges als dem einzigen legitimen kirchlichen 
Weg wird das kirchliche System instabiler und der gesellschaftliche Druck auf 
den Dritten Weg nimmt zu. 

17. Sofern eine Einrichtung sich nicht an die Vorgaben des 3. Weges hält, will sie 
i.d.R. ihr Vergütungssystem auf dem 1. Weg einseitig festlegen. Damit besteht 
hier – ohne dass es einer besonderen Erklärung der Bischöfe bedarf – für die 
Beschäftigten die Möglichkeit, für einen Tarifvertrag zu streiken. 



18. Im Vergleich mit dem evangelischen Bereich wird deutlich, dass dort für eine 
gesamte Landeskirche mit verdi ein Tarifvertrag geschlossen worden ist. Mit 
einem einheitlichen Tarifvertrag ist es auch möglich, grundsätzliche Strukturen 
zu sichern. Im katholischen Bereich würde die derzeitige Öffnung aber dazu 
führen, dass einzelne Träger in unterschiedlicher Weise Tarifverträge ab-
schließen und zu einer unkontrollierbaren Zersplitterung beitragen..  

19. Es ist nicht nach zu vollziehen, warum bei einer geänderten Grundordnung 
Sanktionen bei Nichtbefolgung der GrO erfolgen sollen, wenn jetzt keine 
Sanktionen gegenüber „aussteigenden Einrichtungen“ erfolgen. 

20. Der bisherige Konflikt zwischen zwei Grundrechten – Koalitionsfreiheit und 
kirchliches Selbstbestimmungsrecht – wird aufgeweicht; die Balance zwischen 
beiden Grundrechten entfällt, wenn das Grundrecht auf Koalition auch unein-
geschränkt möglich ist. Mit der Relativierung des kirchlichen Anspruches ist 
eine Grundrechtseinschränkung nicht mehr begründbar. 

21. Parität und Verhandlungsgleichgewicht werden verletzt, wenn die Wahl zwi-
schen 2. und 3. Weg sowie ggf. die Auswahl des zugrunde zu legenden Tarif-
vertrages ausschließlich den Rechtsträgern zukommt.  

 
IV. Aus systemimmanenter Sicht 
22. Nach Auffassung der AG werden die bisher nach den KODA-Ordnungen be-

stehenden Instrumente nicht genutzt; eine Lösung kann deshalb  nur im Be-
nutzen der entsprechenden Ordnungen liegen, so dass Änderungen ggf. nur 
innerhalb der bestehenden Ordnungen erforderlich sind. 

23. Inzwischen ist die Einbeziehung der GrO in die Satzung vieler kirchlicher 
Rechtsträger vorgenommen worden. Sofern jetzt  eine Ausnahme vom Dritten 
Weg in die GrO eingefügt wird, werden für die Einrichtungen erneut alle Mög-
lichkeiten des Ausscherens satzungsrechtlich  eröffnet.  

24. Wenn der Zweite Weg zugelassen wird (oder die einzelvertragliche 
Inbezugnahme auf einen Tarifvertrag) ist die Inkraftsetzung dieses Tarifvertra-
ges durch den Diözesanbischof nicht möglich.  

25. Zu beachten ist, dass es beim Zweiten Weg zu einem Wegfall des unabweis-
baren Regelungsbedürfnisses der Bischöfe kommt, also beim 2. Weg nach-
träglich keine „Veränderung“ mehr möglich ist.  

26. Für alle Einrichtungen, die auf dem 3. Weg verbleiben, stellt sich die Frage, 
warum AK-Beschlüsse und KODA-Beschlüsse vom Bischof in Kraft gesetzt 
werden müssen, wenn dies bei Tarifverträgen nicht mehr erforderlich ist. Dies 
bedeutet, dass die Öffnung für den 2. Weg auch zu einer Infragestellung be-
stehender Regelungen in den KODA-Ordnungen führen wird. 

27. Eine Öffnung des Art. 7 GrO führt zu einer nicht steuerbaren Tarifkonkurrenz 
innerhalb der verbandlichen Caritas, da jede Einrichtung sich gegenüber an-
deren – auch kirchlichen – Einrichtungen Wettbewerbsvorteile über die Tarif-
setzung verschaffen könnte. Dies wird Auswirkungen auf die Refinanzierung 
durch die Refinanzierungsträger haben und die Refinanzierungsschraube 
nach unten drücken. 

28. Für den Verband DCV führt die Zulassung des 2. Weges und  Preisgabe des 
Dritten Weges zu einem Spagat: er muss beide Systeme bedienen. Der DCV 
muss auch das Tarifgeschäft auf dem Zweiten Weg in der Hand halten und 
nicht externen Arbeitgebergremien überlassen, weil externe Gruppen sonst 
eine eigene Politik machen werden. 

29. Da Koalitionen. bei der Wahl des Zweiten Wegs zugelassen werden müssen, 
kann der Dienstgeber nicht einseitig entscheiden, welche Voraussetzungen an 
die Koalitionen für ihre Zulassung zu Tarifverhandlungen zu stellen sind. Dies 



hat Auswirkungen auf Art. 6 GrO, der so zu verstehen ist, dass nur Koalitionen 
„kirchlicher Mitarbeiter“ zuzulassen sind.  

30. Weiterhin müssten umgehend und gleichzeitig die MAVO und KODA-
Ordnungen geändert werden, da die entsprechenden Änderungen in Art. 7 
GrO erhebliche Auswirkungen auf die MAVO haben, die erst bedacht und 
dann eingefügt werden müssten. 

31. Ein Verweis auf eine einzelvertragliche Bezugnahme auf einen Tarifvertrag in 
Art. 7,3 GrO lässt vieles offen, z.B. ob auch die ergänzenden Tarifverträge ab-
zuschließen sind und ob sie dynamisch oder statisch abgeschlossen werden 
können. 

32. Die Möglichkeit des Dritten Weges kann dazu führen, dass auch auf Mitarbei-
terseite in einigen Einrichtungen Dritte-Weg-Regelungen torpediert werden, 
um einen Abschluss auf dem zweiten Weg zu erreichen. 

33. Die Wahl des Zweiten Weges allein aus Unzufriedenheit mit den derzeitigen 
Lösungen des Dritten Weges impliziert eine Missachtung des kirchlichen An-
spruchs auf einen eigenständigen Weg.  

34. Die Wahl des 2. Weges lässt negative Auswirkungen auf die Mitgliedschaft bei 
kirchlichen Kassen befürchten, die durch diese Maßnahme mit einem unkalku-
lierbaren Mitgliederschwund und finanziellen Problemen rechnen müssen. 

 
 
 
 
i.A. 
 
Georg Grädler 
Sprecher der Mitarbeiterseite der Zentral-KODA  
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